
,I 
j, 

i 
I 

JÜRGEN WEISS 
Bundesminister für 

Föderalismus und Verwaltungsreform 

353.270/19-1/6/94 

Herrn 
Präsideritendes Nationalrates 
Dr. ~einz Fischer 
Parlament 
1017 Wien 

ZU 

A-1014 Wien, Minoritenplatz 3 
Telefon (0222) 531 15 2830 
Telefax (0222) 532 13 89 

24. November 1994 

XIX.GP.~NR 
Z lAB 

1994 -11- 2 5 

41 IJ 

Die Abgeordneten DDr. Niederwieser, Mag. Guggenberger, Strobl 

und Genossen haben am 21. November 1994 unter der Nr. 41/J an 

mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

Landeskompetenzfür die Einkornrnen der Landeshauptleute 

gerichte~. Diese aus Gründen der Obersichtlichkeitin Kopie 

beigeschlossene Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis ~: 
Im Zuge der Verhandlungen über die Bundesstaatsreform wurde 
auch die Frage der zuständigkeit für die Bezüge der Landes

hauptleute erörtert. Bereits die am'7. Juni 1994 von der 

Bundesregierung beschlossene Regierungsvorlage (Nr. 1706 der 

Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XVIII. GP) über ein Bundesverfassungsgesetz, mit dem das 

Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 im Sinne einer 

Strukturreform des Bundesstaates geändert wird sowie andere 

Bundesgesetze geändert oder aufgehoben werden (Bundes
Verfassungsgesetz-Novelle 1994 - B-VGN 1994), enthielt die 

verfassungsrechtlichen Vorkehrungen zur Obertragung dieser 

Zuständigkeit an die Länder, indern § 32 des Obergangsgesetzes 

vorn 1. Oktober 1920 in der Fassung BGBl. Nr. 368/1925 aufge

hoben wird (siehe hiezu die Seiten 16, 48 und 49 sowie 100 der 

Regierungsvorlage). 
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Mit Beschluß der Bundesregierung vom 25. Oktober 1994 wurde 

diese Regierungsvorlage als Nr. 14 der Beilagen zu den 

Stenographischen Protokollen des Nationalrates XIX. GP unver

ändert wieder eingebracht und steht somit in parlamentarischer 

Verhandlung. 

Das Bundeskanzleramt hat darüberhinaus im Zuge der Vorbe

reitungsarbeiten zur Bundesstaatsreform einen Entwurf für eine 

Änderung des Bundes-Bezügegesetzes erarbeitet. Dieser wird nach 

Inkrafttreten der Bundes-Verfassungsgesetz-Novelle 1994 dem 

Parlament als Regierungsvorlage zugeleitet werden. 

Beilage· 
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XIX. GP.-NR 
Nr. 41 IJ 

1994 -11- 2 1 

.\ ~ FRA G E 

Jer ,-\bgeordncten DDr.:\'iedcnvicser: ~Iag.Guggenberger, Strobl 

lind Genossen 

an den Bundesminister rur Föderalismus und VenvaJtungsreform 

betreffend LJ.ndeskompetenz für die Einkommen der Landeshauprleute 

. Die Regierungsvorlage zur Bundesstaatsreform und die bisherigen parlamentarischen Beratun

gen dazu haben die Abschatfung der mittelbaren Bundesvenvaltung und die C~ertragung von 

Kompetenzen, di~ bisher vom Landeshauptmann ausgeübt wurden, auf die Landesregierung 

als Kollegüllorgan zum Inhalt. 

Die Funktion des Landeshauptmannes im Rahmen der mittelbaren Bundesvenvaltung war die 

BegIiindung dafür. daß seine Bezüge durch Bundesgesetz geregelt sind und sein Dienstauto 

vom Bund zur Verfiigung gestellt \vird. 

Den Lmdeshauptleuten war es zu ihrem tiefsten Bedauern damit venvehrt, sich an Gehaltsre

duzierungen rur die ~1itglieder der Lmdesregierung (wie siebeü;piebnveise durch den Tiroler 

LJndtag beschlossen \\Urde) zu beteiligen. 

Da im Zuge der Verhandlungen über die Bundesstaatsreform von den Lmdeshauptleuten öf
fentlich eine Reihe von Forderungen eingehracht wurden, eine Föderalisierung der eigenen Ge

hälter bisher aber nicht darunter war. lichten die unterzeichneten Abgeordnden an den Helm 

Bundesminist\:r die folgende 

.\nfrage: 

i. \\\mk! im Ralun\.:n (kr \. -.:rn;mdlungcn und Gespräche auch dieses Thema erörtert ? 

:. \\';:nn ja. weslwlb hat cs ni-.:ht zur .. \ufnalune t:iner ~ovclle rum ßumks-Baügegese!z 

I. f-kr:ll1snahm(;! der Lmdeshauptlcut\.:) in Ji\! Regierungsvorlage zur Bundesstaatsrefonn gefuhrt 
.) 

.'. Wenn m:in. ist \011 (kr i3unck:srcg,lcrung noch eine l<xg..ic.:rungsvorlagc mit diesem Inhalt zu 

:.:rwan~n ',> 

-1. \\'i\.: slt:hen Si..: sdbst I.\lf Cl)ertragung Jerluständigkeit fiir die Bezüge der Landeshauptleu

re in di..: Lmdt.:skompctenz '.' 
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